
� Seit fast vier Jahren 
besteht die Möglich-
keit einer „Eigen-
tümerpartnerschaft”.

Noch vor wenigen Jahren
konnten nur Ehegatten oder 
eine einzelne Person (oder ei-
ne Gesellschaft) Eigentümer 
einer Eigentumswohnung 
sein. Seit dem 1.7.2002 besteht 
nun generell die zusätzliche 
Möglichkeit, dass sich zwei 
Menschen, die nicht Ehegat-
ten (und auch nicht verwandt) 
sein müssen, zu einer „Eigen-
tümerpartnerschaft“ zusam-
menschließen und sich das 
Eigentum an einer Wohnung 
teilen.

Damit können nun Ehe-
gatten wie bisher, aber auch 
Freunde und Freundinnen, El-
tern und Kinder, Geschwister, 
„Lebensabschnittspartner“ 
oder auch Investoren gemein-
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Wir sprechen für Ihr Recht.

Nächster Erscheinungstermin der Sonder-
seite „VN Recht“ ist am 27. Mai 2006. Anzeigen-
beratung Georg Flatz, Tel. 05572 501-114, E-Mail: 
georg.flatz@medienhaus.at. 

Playboygrenze: Bezieht der Unterhaltspflichtige ein 
Nettoeinkommen, das weit über dem Durchschnitt 
liegt, so steht dem Kind nicht wie sonst üblich ein 
gewisser Prozentsatz vom Nettoeinkommen zu. Die 
Unterhaltspflicht gegenüber einem Kind hat  seine 
Grenze beim 2- bis 2½-fachen des sogenannten „Re-
gelbedarfes“. 

Privatsphäre: Wer schuldhaft in sie eingreift oder 
Umstände aus der Privatsphäre verwertet, wird 
schadenersatzpflichtig. Dazu gehören: Belauschen, 
Aufzeichnen von Gesprächen, unerwünschte Tele-
fonanrufe, Beobachten intimer Szenen, Weitergabe 
privater Daten. Zu ersetzen ist jeweils der entstandene 
„wirkliche“ Schaden. Auch Unterlassungs- und Beseiti-
gungsansprüche können geltend gemacht werden. 

Vertragsabwicklung
Gerade bei Vertragsab-

wicklungen im Baugeschäft 
sind Anwälte kompetente 
Part-ner des Bauunterneh-
mers und des Kunden. Sie 
helfen, faire und korrekte 
Verträge zu erstellen und da-
mit Unklarheiten und unnö-
tige Differenzen schon früh-
zeitig zu vermeiden. 

WOLFGANG NÄGELE, FA. NÄGELEBAU

Naturalunterhalt
Der zum Kindesunterhalt 

verpflichtete Elternteil leis-
tet auch dadurch einen Un-
terhaltsbeitrag, indem er Be-
triebs-, Strom-, Wasser- oder 
Telefonkosten übernimmt. 
Nicht auf  den Kindesunter-
halt (aber auf  den Ehegat-
tenunterhalt) anzurechnen 
sind jedoch z. B. Miete oder 
Kreditrückzahlungen.

http://vorarlberg.vol.at
http://www.rechtsanwaelte-vorarlberg.at
Hier finden Sie uns im Internet.

Partnerschaft und WohneigentumA B C  des Rechts

meinsam verfügen und haften 
für die Verbindlichkeiten ihres 
Objektes gemeinsam. Auch die 
Mitwirkungsrechte, wie z. B. 
bei Abstimmungen in Eigen-
tümerversammlungen, kön-
nen nur gemeinsam ausgeübt 
werden.

Die Eigentümerpartner-
schaft endet einvernehmlich 
durch Verkauf  der Wohnung 
oder Übernahme des Hälftean-
teils des einen durch den ande-
ren oder einen neuen Partner. 
Einigt man sich nicht, kann 
jeder Eigentümerpartner, der 
die Partnerschaft beenden 
will, bei Gericht eine Teilungs-
klage einbringen, wodurch die 

Liegenschaftsanteile verstei-
gert und der Erlös unter den 
Partnern verteilt würde. 

Eine solche Teilungsklage 
wäre allerdings unzulässig, 
wenn darauf  verzichtet wur-
de oder solange einer der Ei-
gentümerpartner Ehegatte 
oder minderjährig ist und ein 
„dringendes Wohnbedürfnis“ 
am gemeinsamen Objekt nach-
weisen kann. 

Partnerschaftsvertrag
Im Fall des Todes eines Ei-

gentümerpartners sieht das 
Gesetz grundsätzlich den Über-
gang des Anteils des Verstorbe-
nen auf  den Überlebenden vor, 

der dafür eine Ausgleichszah-
lung an die Verlassenschaft zu
zahlen hat. Abweichende Ver-
einbarungen sind möglich,
solange dadurch nicht mehr
als zwei Personen Eigentümer
werden.

Jede Eigentümerpartner-
schaft sollte durch einen Part-
nerschaftsvertrag geregelt
werden. Anwälte sind die ide-
alen Errichter von Partner-
schaftsverträgen, da sie gera-
de durch ihre Erfahrung mit
gerichtlichen Auseinanderset-
zungen wissen, wie man solche
vermeidet, was ja schließlich
der Hauptzweck eines Vertra-
ges ist.

sam eine Eigentumswohnung 
kaufen, geschenkt erhalten 
oder erben.

Mitwirkungsrechte
Eigentümerpartner können 

aber immer nur zwei Personen 
je zur Hälfte sein. Sie können 
über ihr Eigentum nur ge-

.
Eine Eigentümer-
partnerschaft kann 
einvernehmlich 
durch Verkauf  der 
Wohnung enden.

DR. CHRISTIAN HOPP

RA IN FELDKIRCH

Die Treuhandschaft 
Kauf  oder Verkauf  eines Bauplatzes, eines 

Hauses oder einer Wohnung sind keine alltäg-
liche Angelegenheit. Fehler kommen teuer.
Der Käufer will sicherstellen, dass er nicht den 
Kaufpreis zahlt, und gar nicht ins Grundbuch 
kommt. Der Verkäufer möchte nicht dem Geld 
nachlaufen müssen. Vertrauen ist gut –  Sicher-
heit besser. Die Treuhandschaft schützt beide 
Vertragspartner. Die zur Vertragserrichtung 
befugten Rechtsanwälte oder Notare bieten 
dies an. Hände weg von Winkelschreibern!

Die Vertragserrichtung und Treuhandschaft 
durch einen Rechtsanwalt bietet den Parteien 
den gewünschten Schutz. Zudem ist die Über-
nahme der Treuhandschaft in der Regel kos-
tenfrei.

Der Käufer zahlt den Kaufpreis mit Ver-
tragsunterzeichnung auf  ein Treuhandkonto. 
Nach grundbücherlicher Eintragung folgt der 
Treuhänder dem Verkäufer den Kaufpreis aus. 
Optimaler Schutz ohne großen Aufwand.

Eigentumsfragen sollten auch und gerade von Partnern professionell abgeklärt werden. (Foto: MEV)
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